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Abschnitt I11a
IT-Verfahren

8 46a. (1) Im Verfahren zur Gewahrung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz ist das Finanzamt
Osterreich berechtigt, die hiefiir notwendigen personenbezogenen Daten der antragstellenden Personen
(des Zahlungsempfangers), der im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefahrten und
der Kinder automatisiert zu verarbeiten; das sind folgende personenbezogene Daten:

1.
2.

o O~ W

Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer,

Geburtsdatum und Versicherungsnummer gemal §31 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes,

. Staatshiirgerschaft,

. Familienstand und Geschlecht,

. Beruf bzw. Tétigkeit,

. Firmenbuchnummer, Namen und Anschrift des(r) Dienstgeber(s),
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7. bezugnehmende Ordnungsbegriffe,

8.

9. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Art und AusmaR der Beihilfe,

Art, Umfang und Stand der Verfahren,

Bescheide,

Félligkeitsangaben,

Salden samt Aufgliederungen und Veranderungen,

Banken,

Kontonummern,

Zahlungsbetrége,

Vertreter, Zahlungsempfanger sowie die Art und Dauer der VVollmacht,

vom Bundesamt fur Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) ubermittelte
Nachweise nach § 8 Abs. 6.

(2) Zur Uberpriifung der Anspruchsvoraussetzungen ist

1.

mit dem Dachverband der Sozialversicherungstrager eine automatisierte Datentibermittlung
einzurichten, in deren Rahmen dem Dachverband der Sozialversicherungstrager die
Versicherungsnummer und die Namen der anspruchsberechtigten Personen, der im gemeinsamen
Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefahrten und der Kinder zu Ubermitteln sind; der
Dachverband der Sozialversicherungstréger hat zu diesen Angaben zu tbermitteln, ob

a) die Versicherungsnummer und der Name mit den Angaben im Dachverband der
Sozialversicherungstrdger ubereinstimmt und wenn nicht, die Angabe des zu der
Versicherungsnummer verarbeiteten Namens,

b) und seit wann eine Meldung zur Sozialversicherung verzeichnet ist,
c) in spaterer Folge eine Meldung zur oder eine Abmeldung von der Sozialversicherung erfolgt,

d) und seit wann Krankengeld und Wochengeld bezogen werden, die fir die Gewahrung von
Beihilfen VVoraussetzung sind;

. eine Verkniipfung der in Abs. 1 genannten personenbezogenen Daten mit den Einkommensteuer-

und Lohnsteuerdaten (Art, Umfang und Stand der Verfahren, Berechnungs- und
Bemessungsgrundlagen sowie sonstige Bescheiddaten) der anspruchsberechtigten Person, des im
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefahrten und der Kinder zuléssig;

. auf Anfragen des Finanzamtes Osterreich durch die Arbeitsmarktverwaltung mitzuteilen, ob die

anspruchsberechtigte Person, der im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatte oder
Lebensgefahrte oder die Kinder Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen oder
bezogen haben, und in spéterer Folge, ob eine Leistung zuerkannt wird; die Anfrage hat mit der
Angabe der Versicherungsnummer und des Namens zu erfolgen;

. mit den Bildungseinrichtungen gemaR § 10 Abs. 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes 2020 —

BilDokG 2020 iber den Datenverbund der Universitdten und Hochschulen gema § 10
BilDokG 2020 eine automatisierte Dateniibermittlung mit dem Finanzamt Osterreich als
Datenempfanger einzurichten. In dessen Rahmen sind dem Datenverbund der Universititen und
Hochschulen vom  Finanzamt  Osterreich  die  verschliisselten  bereichsspezifischen
Personenkennzeichen des Tatigkeitsbereichs ,,Bildung und Forschung“ (vbPK-BF gemaR § 9 des
E-Government-Gesetzes — E-GovG) der Kinder, fur die die Familienbeihilfe beantragt wurde
oder gewahrt wurde bzw. wird, zu Ubermitteln. Zu den Ubermittelten vbPK-BF sind tber den
Datenverbund der Universitaten und Hochschulen folgende Daten automatisiert zu verarbeiten:
a) die vbPK-BF der Kinder, fir die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewahrt
wurde bzw. wird,
b) Kennzeichnung, Beginndatum, Beendigungsdatum, Meldungen der Fortsetzung und
Zulassungsstatus des Studiums bzw. der Studien,
c) Art und Datum von Prufungen, die ein Studium oder einen Studienabschnitt eines
Diplomstudiums abschlieRen,

d) Semesterstunden bzw. erlangte ECTS-Anrechnungspunkte abgelegter Prufungen eines
Semesters oder Studienjahres.

Der positive Abschluss des Verfahrens zur Gewéhrung von Familienbeihilfe ist vom Finanzamt
Osterreich mittels automatisierter Dateniibermittlung des vbPK-BF an den Datenverbund der
Universitdten und Hochschulen zu Ubermitteln und im Datenverbund der Universitdten und
Hochschulen zu vermerken. Andern sich Daten gemaR lit. b) bis d) einer oder eines
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Studierenden, bei welcher oder welchem die Gewéhrung der Familienbeihilfe vermerkt ist und
die eine Auswirkung auf den Bezug der Familienbeihilfe haben, ist diese Anderung gemeinsam
mit dem vbPK-BF mittels automatisierter Datentbermittlung an das Finanzamt Osterreich zu
ibermitteln. Andert sich der Status hinsichtlich der Gewahrung der Familienbeihilfe, hat das
Finanzamt Osterreich dem Datenverbund der Universitiaten und Hochschulen diese Anderung
mittels automatisierter Dateniibermittlung zu Gbermitteln und der Vermerk ist im Datenverbund
der Universitaten und Hochschulen dahingehend anzupassen bzw. zu I8schen;

5.eine automatisierte Datenubermittlung aus den lokalen Evidenzen geméd8 §5 des
Bildungsdokumentationsgesetzes 2020 (BilDokG 2020), BGBI. | Nr. 20/2021, betreffend die in
§ 2 Z 1 BilDokG 2020 genannten Bildungseinrichtungen an das Finanzamt Osterreich im Wege
der vom Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung betriebenen Schnittstelle
zum Register- und Systemverbund nach § 1 Abs. 3 Z 2 des Unternehmensserviceportalgesetzes
(USPG), BGBI. I Nr. 52/2009, einzurichten. In diesem Rahmen sind vom Finanzamt Osterreich
die verschliisselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen des Tatigkeitsbereichs ,,Bildung
und Forschung“ (vbPK-BF gemédR 89 des E-Government-Gesetzes (E-GovG), BGBI. |
Nr. 10/2004) oder (ibergangsweise (§ 55 Abs. 53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen
Personenkennzeichen jedoch die Sozialversicherungsnummern der Kinder, fir die die
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewéhrt wurde bzw. wird, an die vom Bundesministerium
fur Bildung, Wissenschaft und Forschung betriebene Schnittstelle zum Register- und
Systemverbund zu tbermitteln. Zu den vbPK-BF oder Ubermittelten
Sozialversicherungsnummern sind im Wege der Schnittstelle aus den lokalen Evidenzen folgende
Daten an das Finanzamt Osterreich automatisiert zu tibermitteln:

a) vbPK-BF der Kinder, fur die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewéhrt wurde bzw.
wird; (bergangsweise (8§55 Abs.53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen
Personenkennzeichen jedoch die Sozialversicherungsnummern,

b) Ubergangsweise (855 Abs.53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen
Personenkennzeichen: VVornamen, Familiennamen und Geburtsdaten der Kinder, fur die die
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewahrt wurde bzw. wird,

¢) Beginndatum der Ausbildung im laufenden Schuljahr am jeweiligen Schulstandort,

d) Schulkennzahl, Schulformkennzahl dieser Ausbildung, Bezeichnung und Anschrift der
Schule,

e) die im laufenden Schuljahr besuchte Schulstufe am jeweiligen Schulstandort,

f) Status als ordentliche oder auferordentliche Schulerin bzw. ordentlicher oder
auBerordentlicher Schiler,

g) Datum der erfolgreich abgelegten abschlieRenden Priifung,
h) Datum der Beendigung des Schulbesuchs an der meldenden Schule wéahrend des Schuljahres;

6. eine automatisierte Datenubermittlung mit den Lehrlingsstellen der
Wirtschaftskammerorganisation gemal 8 19 des Berufsausbildungsgesetzes (BAG), BGBI.
Nr. 142/1969, an das Finanzamt Osterreich im Wege eines Register- und Systemverbundes nach
§1 Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit § 6 USPG einzurichten.A™ D In diesem Rahmen sind vom
Finanzamt Osterreich die verschliisselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen (vbPK
gemal 8§9 E-GovG) oder ubergangsweise (855 Abs.53) bis zur Ausstattung mit
bereichsspezifischen Personenkennzeichen jedoch die Sozialversicherungsnummern der Kinder,
fir die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewéhrt wurde bzw. wird, an die
Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammerorganisation zu (bermitteln. Zu den vbPK oder
Ubermittelten Sozialversicherungsnummern haben die Lehrlingsstellen der
Wirtschaftskammerorganisation folgende Daten betreffend Lehrlinge geméaR § 1 BAG an das
Finanzamt Osterreich automatisiert zu tbermitteln:

a) vbPK der Kinder, fur die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewahrt wurde bzw. wird;
Ubergangsweise (8§55 ADbs.53) bhis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen
Personenkennzeichen jedoch die Sozialversicherungsnummern,

b) ibergangsweise (855 Abs.53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen
Personenkennzeichen: Vornamen, Familiennamen und Geburtsdaten der Kinder, fir die die
Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewahrt wurde bzw. wird,

c) Lehrvertragsart und Lehrvertragsnummer,

d) Beginn und (voraussichtliches) Ende der Lehrzeit, vorzeitige Beendigung der Lehre, Datum
und Ergebnis der Lehrabschlussprifung (bestanden oder nicht bestanden).

www.ris.bka.gv.at Seite 3von 5



R | S Bundesrecht konsolidiert

7. eine automatisierte Datenlibermittlung mit dem Bundesamt fir Soziales und Behindertenwesen
(Sozialministeriumservice) einzurichten. In diesem Rahmen sind vom Finanzamt Osterreich
folgende Daten samt den von der antragstellenden Person vorgelegten Dokumenten an das
Bundesamt fiir Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) zu Gbermitteln;

a) die verschliisselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen (vbPK-SA und vbPK-GS
gemal § 9 E-GovG) der Kinder, fir die der Erhohungsbetrag nach § 8 Abs. 4 beantragt wurde
oder gewahrt wurde bzw. wird, der antragstellenden Person sowie des Vertreters,

b) Datum, ab dem der Erhdhungsbetrag nach § 8 Abs. 4 beantragt wurde,

c) Art der erheblichen Behinderung (fiir die Zuweisung an den fachkundigen Arzt),

d) Informationen zur Anforderung.

7a.in Bezug auf die Z7 zu den vbPK vom Bundesamt fiir Soziales und Behindertenwesen
(Sozialministeriumservice) an das Finanzamt Osterreich zum Zweck der Priifung des Anspruches
auf den Erhéhungsbetrag eine automatisierte Ubermittlung folgender anspruchsrelevanter Daten
(aus dem Verfahren nach § 40 BBG zur Ausstellung eines Behindertenpasses oder aus der
Bescheinigung) vorzunehmen:

a) VbPK-GS der Kinder, fiir die der Erh6hungsbetrag beantragt wurde oder gewahrt wurde bzw.
wird,

b) Daten zum Verfahren nach § 40 BBG zur Ausstellung eines Behindertenpasses oder zum
Bescheinigungsverfahren,

c¢) Daten zum Behindertenpass oder Daten zur Bescheinigung,
d) Daten zur erheblichen Behinderung:

aa) Information, ob der Grad der Behinderung mindestens 50 vH erreicht und ab wann dieser
vorliegt,

bb) Information, ob und seit wann eine voraussichtlich dauernde
Erwerbsunfahigkeit vorliegt, und, ob sie vor dem 18. Lebensjahr oder vor
dem 21. Lebensjahr eingetreten ist,

cc) Information, ob eine Nachuntersuchung erforderlich ist samt Datum einer
erforderlichen Nachuntersuchung,

dd) Information, ob die Beeintrachtigung nicht nur voribergehend besteht,

ee) Information, ob der Grad der Behinderung aus Griinden der Unerheblichkeit
nicht festgestellt wurde,

ff) Erklarungen zur erheblichen Behinderung.

(3) Der Beginn und die Durchfuhrung des automationsunterstiitzten Datenverkehrs gemafl Abs. 2
Z 1 und 3 sind vom Bundesminister flr Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Umwelt,
Jugend und Familie und dem Bundesminister fiir Arbeit und Soziales nach Anhérung des Dachverbandes
der Sozialversicherungstrager nach MaRgabe der technisch-organisatorischen Mdglichkeiten durch
Verordnung zu bestimmen.

(4) Der Beginn und die Durchfuhrung des automationsunterstiitzten Datenverkehrs gemafl Abs. 2
Z 4 sind vom Bundesminister fir Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin fir Frauen,
Familie und Integration nach Anhorung des Bundesministeriums fur Bildung, Wissenschaft und
Forschung sowie der Osterreichischen Hochschiilerinnen- und Hochschilerschaft nach MaRgabe der
technisch-organisatorischen Mdéglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen.

(5) Der Beginn und die Durchfiihrung der automatisierten Datenuibermittlung gemaR Abs. 2 Z 5 sind
vom Bundesminister fir Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin fir Frauen, Familie,
Integration und Medien nach Anhdrung des Bundesministeriums fur Bildung, Wissenschaft und
Forschung und des Bundesministeriums flr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nach Mal3gabe der
technisch-organisatorischen Mdéglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen.

(6) Der Beginn und die Durchfiihrung der automatisierten Datentibermittlung gemaR Abs. 2 Z 6 sind
vom Bundesminister fir Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin fir Frauen, Familie,
Integration und Medien nach Anhdrung des Bundesministeriums fur Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammerorganisation nach Maligabe der technisch-
organisatorischen Mdglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen.

-

Anm.1: Die automatisierte Datenubermittlung ist ab 16.1.2023 aufzunehmen (vgl. BGBI. 1
Nr. 13/2023).)

www.ris.bka.gv.at Seite 4 von 5



R | S Bundesrecht konsolidiert

Schlagworte
Anspruchsgrundlage, Einkommensteuerdaten, Berechnungsgrundlage, Registerverbund,
Hochschdlerinnenschaft

Zuletzt aktualisiert am
31.10.2025

Gesetzesnummer
10008220

Dokumentnummer
NOR40249601

www.ris.bka.gv.at Seite 5von 5



	Abschnitt IIIa
	IT-Verfahren
	a) vbPK der Kinder, für die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird; übergangsweise (§ 55 Abs. 53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen Personenkennzeichen jedoch die Sozialversicherungsnummern,
	b) übergangsweise (§ 55 Abs. 53) bis zur Ausstattung mit bereichsspezifischen Personenkennzeichen: Vornamen, Familiennamen und Geburtsdaten der Kinder, für die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird,
	c) Lehrvertragsart und Lehrvertragsnummer,
	d) Beginn und (voraussichtliches) Ende der Lehrzeit, vorzeitige Beendigung der Lehre, Datum und Ergebnis der Lehrabschlussprüfung (bestanden oder nicht bestanden).


